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Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung im Rah
men der Abwägung zu berücksichtigen. 

Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumordnungsplan 
Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regionalplan zu legen. 

Insbesondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung weisen wir auf die 
erheblichen Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) - insbesondere Starkregenereig
nisse betreffend - und die dort genannten Grundsätze, die bei der Abwägung zube-
----

rücksichtigen sind, hin. 

II. Bauleitplanung

Es handelt sich entg�gen den Angaben in der Begründung, aber wie richtigerweise 
auf dem von Ihnen vorgelegten Formblatt angegeben, (noch) nicht um einen entwi
ckelten Bebauungsplan. Dass kein entwickelter Bebauungsplan vorliegt, wird aus der 
Begründung deutlich, in der von der noch ausstehenden Genehmigung des Flächen
nutzungsplans 2035 gesprochen wird. Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flä
chennutzungsplan als Grünfläche dargestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Bebauungspläne, die nicht aus einem\im Zeitpunkt 
der Bekanntmachung

i

tes Bebauungsplans rechtswirksamen Flächennutzungsplan --- \ ' -
entwickelt worden sind, gemäß § 10 Abs. 2 Sag 1 BauGB d@.r Gen!C)_�migur_,g der hö-

- -- -�-- - - •• ----�--

heren Verwaltungsbehörde bedürfen. 

Die Gemeinde kann einen Bebauungsplan erst_d_ann als Satzung beschließen und 
dem Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung vorlegen, wenn für den im Pa~ 
rallelverfahren_riaqh § 8 Abs. 3 BauG!3 ayfge�tell!�n Fl�phe_n__ri!,Jtzungsplan die mat�ri-

---- - - ' --·- ... 

elle „Planreife" eingetreten ist. Das bedeutet, dass nach dem Stand der Planungsar-
beiten anzunehmen sein muss, bzw. mit ausreichender Sicherheit feststehen muss, 
dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans 
entwickelt sein wird. Wann die Planreife des Flächennutzungsplan-Entwurfs gegeben 
ist, lässt sich nicht generell bestimmen und ist eine Frage des Einzelfalls. Die Um
stände des Planverfahrens müssen die Annahme rechtfertigen, dass der Flächennut
zungsplan-Entwurf in dem betreffenden Bereich des Bebauungsplans inhaltlich nicht 
mehr verändert wird. Es muss also hinreichend voraussehbar und mit der gebotenen 
Sicherheit beurteilbar sein, dass der Inhalt des Planentwurfs in der vorliegenden Form 
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im Flächennutzungsplan dargestellt wird, die Planung insoweit also sachlich abge

schlossen ist. Daraus lässt sich schließen, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit und
-- -- -- - - -- - -' 

der Behörden gern. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB abgeschlossen und die einge-
'-----

-· -
-

gangenen Stellungnahmen :"äbgearbeitet" sein müssen. Die Gemeinde hat im Geneh-
---- --· - - ·-- -

----migungsverfahren für einen Bebauungsplan den Stand der Planungsarbeiten am Flä-

chennutzungsplan in ausreichendem Maße darzulegen und nachzuweisen.- - ' 
•·• 

III. Abt. 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen

Straßenrechtliche Stellungnahme 

Der o. g. Bebauungsplan befindet sich hier im Nahbereich der A8. Folgerichtig muss 
die Autobahn GmbH des Bundes direkt angehört werden (hier: Beteiligung der Stra-

ßenbaulastträger aus dem Bundesfernstraßengesetz § 9 ). 

Ansonsten verweisen wir auf die Stellungnahme von Ref. 21 vom 21.12.2020. Es be

stehen von unserer Seite keine Einwendungen. 

IV. Anmerkung:

Die Abteilung 8 - Landesamt für Denkmalpflege - meldet Fehlanzeige. 

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 

Abt. 3 - Landwirtschaft 

Frau Cornelia Kästle, if 0711/904-13207, l8l Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 

Abt. 5- Umwelt 

Frau Birgit Müller, V 0711/904-15117, l8l Birgit.Mueller@rps.bwl.de 

Abt. 8 - Denkmalpflege 

Herr Lucas Bilitsch, if 0711/904�45170, l8l Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 

V. Hinweis:

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Form

blatt (abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitpla

nung/)_ 

















SchwenkerB
Rechteck





SchwenkerB
Rechteck









- 8 -

VI. Amt für Geoinformation und Vermessung
Herr Markus Rieth, Tel. 0711 3902-41299

Es besteht eine vollständige Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster
innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans.

Bezüglich Quellenangabe und Copyrightvermerk auf dem zeichnerischen Teil
des Bebauungsplans wird auf die Anlage 1 Nummer 4 der Rahmenvereinba
·rung Geobasisinformationen zwischen dem Land Baden-Württemberg und den
Städten und Gemeinden verwiesen und um Beachtung beziehungsweise Nach
trag (mit Monat und Jahresangabe) gebeten.

Es wird empfohlen, den Plane�twurf_� diE_:sem Punkt noch zu ergänzen.

VII. Straßenbauamt
Herr Jürgen Bunz, Tel. 0711 3902-44429

Das Plangebiet befindet sich an der Bundesautobahn A 8.

Vom Straßenbauamt werden gegen den Planentwurf aus betriebliche.r Sicht
� grundsätzlichen Einwendungen oder Bedenken erhoben.

Es ist keine klassifizierte Straße in der Zuständigkeit des Straßenbauamtes be
troffen.-

Da das Plangebiet die Bundesautobahn A 8 tangiert und es sich hierbei um
eine klassifizierte _Straße in der Baulast der Autobahn GmbH handelt, sollte
auch die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, Augsburger Str. 748 in
70329 Stuttgart (strassenverwaltung.suedwest@autobahn.de) angehört wer-
den. 

VIII. Nahverkehr/ lnfrc1$trukturplanu_ng
Frau Sandra Schlosser, Tel. 0711 3902-44710

Das Plangebiet ist gemäß den Vorgaben des Nahverkehrsplans durch die Hal
testelle „Bohnau" vollständig erschlossen. Es bestehen keine Einwände.

IX. Katastrophenschutz/ Feuerlöschwesen
Herr Fabian Queisser, Tel. 0711 3902-44557

1. Löschwasserversorgung

Für das Plangebiet ist eine Löschwasserversorgung nach den Vorgaben der
Technischen Regel des DVGW - Arbeitsblatt W405, Fassung Februar 2008,
über die öffentliche Trinkwasserversorgung sicherzustellen.

Für Gewerbe- und Industriegebiete ergeben sich gegebenenfalls höhere Anfor
derungen aufgrund der Industriebau-Richtlinie.
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Schwenker, Bernadette 

Von: 

Gesendet: 

An: 

Ce: 

Betreff: 

Anlagen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Schwenker, 

Gothe, Nadine < Nadine.Gothe@autobahn.de> 
Donnerstag, 25. Januar 2024 15:29

Schwenker, Bernadette 
Lohberger, Alfred; Haußmann, Stefan; Alber, Matthias; Klein, Linda 
WG: Öffentliche Auslegung Sondergebiet Lagerplatz Bahnau-Südost 
Planbereich Nr. 27.04 - Die Autobahn GmbH des Bundes 
Die Autobahn GmbH des Bundes.pdf 

wir bedanken uns für die Beteiligung der Autob<;1hn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest an der Anhörung 
zum Bebauungsplan „Sondergebiet Lagerplatz Bahnau-Südost", Planbereich Nr. 27.04, Gemarkung Kirchheim unter 
Teck, 
und nehmen als Träger der Straßenbaulast der BAB AS dazu wie folgt Stellung: 

Das Plangebiet grenzt nördlich an die BAB A8 sowie an das bestehende Gewerbegebiet Bohnau. Die Fläche derzeit 
Teil der laufenden Gebietsentwicklung 11Gewerbegebiet Bohnau-Süd". 
Mit der Maßnahme soll innerhalb des Plangebiets ein Lagerplatz herbeigeführt werden, daher wird Plangebiet aus 
dem Gesamtverfahren "Bebauungsplan Gewerbegebiet Bohnau-Süd" herausgelöst. 

Für das Plangebfet gibt es aktuell keinen rechtskräftigen Bebauungsplan. Die betroffenen Flächen sind dem 
Außenbereich zuzuordnen, so dass für die Nutzung dieser Flächen als Lagerplatz die Aufstellung eines 
Bebauungsplans erforderlich ist. 
Von Seiten der Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, werden gegen den o.g. Bebauungsplan aus betrieblicher 
Sicht keine grundsätzlichen Einwendungen oder Bedenken erhoben. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Autobahn sind aber grundsätzlich die folgende Hinweise im weiteren 
Verfahren zu beachten: 

Bei Planungen zur Bebauung autobahnnaher Bereiche sind die Festlegungen des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
zu berücksichtigen. Gemäß§ 9 Absätze 1 und 2 FStrG dürfen Hochbauten jeder Art bis 40 Meter neben 
Bundesautobahnen, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn regelmäßig nicht errichtet und bauliche 
Anlagen in einer Entfernung bis zu 100 Metern neben Bundesaut�bahn�nur rn.it.�u_s,ti.mrnvng_des Fernstra�en• 
��nd_esamtes geba_ut werdJ:!n. 
Die Absätze 1 und 2 des Bundesfernstraßengesetzes gelten nicht, soweit das Bauv9r_b.aber:i den Festsetzungen eines 
r�fbtskräftigen Bebauungsplans entspricht, mindestens die Begrenz-ung aer Verkehrsflächen enthält und unter 
Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zustande gekommen ist. 

Nachfolgende Punkte sind aus anbau rechtlicher Sicht in Ihre Stellungnahme mit aufzunehmen: 

• Die 100 m - Anbaubeschränkungszone der BAB 8 sind entsprechend bezeichnet in der Planzeichnung mit
Legende darzustellen. -

In der Begründ urig des Bebauungsplans ist Folgendes aufzunehmen: 

• Längs der Autqbahn dürfen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter gemessen vom---------------
äußeren befestigten Rand der Fahrbahn nicht errichtet werden, § 9 Abs. 1 FStrG. Dies betrifft jegliche
Hochbauten, auch Nebenanlagen als solche, sowie auch Abgrabungen und Aufschüttungen größeren
Umfangs, auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der 40 m Anbauverbotszone. Einer
möglichen Unterschreitung der 40- Meter-Grenze wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens pauschal
nicht zugestimmt.

[Seite] 







































Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfrelmachung, etc. oder eine 
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellscha�en trotz der Fusion hier 
noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die 
nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vodafone West GmbH 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und Ist ohne Unterschrift gültig. 

0 
vodafone Order Entrv 
business 

ZentralePlanung.ND@vodafone.com 

Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf 

vodafone.de/business 

Together we can 

Vodafone West GmbH 

Ferd1n,md-Braun-Platz 1. D-40549 D11>5cido1t 

vodafane.de 
HanrlclutjJ"cr .\mL-.i;:emhl Dü!�elrtort 1--llltl Y!il'.1� 

S,i.: derGt.ell�chaft OnneldL'lrf 
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Bebauungsplan „Sondergebiet Lagerplatz Bohnau-Südost“, Gemarkung Kirchheim 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für Ihre E-Mail sowie die Bereitstellung der Verfahrensunterlagen bedanken wir uns. 
 
Stellungnahme Gashochdruck: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Sondergebiet Lagerplatz Bohnau-Südost“ 
befinden sich Gasanlagen (eine Gashochdruckleitung mit den dazugehörigen Anla-
genteilen und eine Gasdruckregelanlage GDR 752 – Kirchheim VI Bohnau) unseres 
Unternehmens.  
Gashochdruckleitungen verlaufen in einem Schutzstreifen von 2 x 3,0 m Breite rechts 
und links von der Leitungsachse aus gemessen. Innerhalb dieses Schutzstreifens 
dürfen für die Dauer des Bestehens der Gashochdruckleitung keine baulichen Anla-
gen errichtet werden. Ein Mindestabstand zu der bestehenden Gasdruckregelanlage 
ist mit uns abzustimmen. Sollten größere Erschütterungen auftreten, so bitten wir 
ebenfalls um Abstimmung.  
 
Ferner dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, welche die Gas-
anlagen beeinträchtigen oder gefährden (z. B. Geländeveränderung). Die Leitungs-
trasse muss für Betriebs- und Instandsetzungsarbeiten jederzeit zugänglich und 
ausreichend breit bemessen sein und die Leitungen dürfen nicht durch Geländever-
änderung (z. B. des Höhenniveaus) und Tiefbauarbeiten gefährdet werden. 
Bei geplanten Baumstandorten bitten wir die Abstände gemäß DIN 18920 und DVGW 
GW125 Abs. 6.1 einzuhalten. Werden die Mindestabstände von 2,5 m zwischen Baum 
und Leitung nicht eingehalten, sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich.  
Sollten durch bebauungsplanmäßige Nutzungsänderungen oder durch den Verkauf 
einer öffentlichen oder privaten Fläche unsere Gasanlagen betroffen sein, müssen 
zuvor die Anlagen durch Eintragung einer dinglichen Sicherung zu Gunsten der Netze 
BW GmbH im Grundbuch gesichert werden. 
Werden Bodenverbesserungen, Leitungsumlegungen oder Sicherungsmaßnahmen 
erforderlich, so bitten wir rechtzeitig um Mitteilung. 
 

Netze BW GmbH · Hahnweidstraße 44 · 73230 Kirchheim unter Teck  
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Bitte beteiligen Sie uns weiter am Verfahren. 
 
Stellungnahme Gasverteilnetz: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Versorgungsleitungen des 
Gasmitteldrucknetzes.  

Sollten unsere Leitungen in ihrem Bestand oder Betrieb gefährdet sein, z. B. durch 

Überbauung, so sind diese im Sinne des derzeit gültigen Pachtvertrages umzulegen. 
 

Bei der Bauausführung sind folgende Auflagen zu beachten: 

• Grabarbeiten im Trassenbereich unserer Versorgungsanlagen sind grund-

sätzlich von Hand auszuführen. 

• Werden Leitungsabschnitte freigelegt, muss eine Benachrichtigung des zu-

ständigen Rohrnetzmeisters erfolgen. Somit können Leitungsisolierungen 

überprüft und ggf. erneuert werden. 

• Bei erkennbaren weitergehenden Schäden müssen wir uns vorbehalten, Lei-

tungsabschnitte im technisch notwendigen Umfang zu erneuern.  

• Bei Erstellung von Fundamenten o. ä. ist ein Mindestabstand (Außenkante 

Fundament zu Außenkante Gasleitung) von 0,60 m einzuhalten. 

• Grund- oder Stützmauern sind so anzuordnen, dass sie die Leitung nicht 

nachteilig beeinflussen können (Kraftübertragung) und beim Freilegen der 

Leitung in ihrem Bestand nicht gefährdet werden. 

• Bei geplanten Baumstandorten bitten wir die Abstände gemäß DIN 18920 

und DVGW GW 125-B1 einzuhalten. Werden die Mindestabstände von 2,5 m 

zwischen Baum und Leitung nicht eingehalten, sind besondere Schutzmaß-

nahmen erforderlich. 

• Die Versorgungsanlagen sind nicht zu überbauen und müssen für Betriebs- 

und Instandsetzungsarbeiten zugänglich sein.  
 

Die ausführenden Firmen sind darauf hinzuweisen, dass unmittelbar vor Baubeginn 
der aktuelle Leitungsbestand bei der zuständigen Auskunftstelle für die Region Alb-
Neckar und Schwarzwald-Neckar der Netze BW GmbH, Rennstraße 4, 73728 Esslin-
gen, Tel.: 0711 289-53650, Fax: 0721 9142-1369, E-Mail: Leitungsauskunft-
Mitte@netze-bw.de oder online www.netze-bw.de/partner/planenundbauen/Lei-
tungsauskunft erhoben werden muss. 

 

Weitere Anregungen oder Bedenken liegen von unserer Seite aus nicht vor. 
 

Freundliche Grüße 
 
Netze BW GmbH 
 
 
 
i. A. Franziska Ehmer 

mailto:Leitungsauskunft-Mitte@netze-bw.de
mailto:Leitungsauskunft-Mitte@netze-bw.de
http://www.netze-bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft
http://www.netze-bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft


Netzauskunft: Bestand
Vorgangsnr:
Gebiet:

Gemeinde:
Gemarkung:

 
Hinweis: Telekommunikation ist nicht in Sparte Strom enthalten. Siehe Auskunft Seite 2.
 

 
Unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten ist die Aktualität des vorliegenden Planausschnitts zu überprüfen. Das Abgreifen von Maßen aus dem
Plan ist unzulässig. Die Sicherung von Leitungen bzw. eine evtl. Abschaltung ist rechtzeitig abzustimmen. Bitte wenden Sie sich dazu an unsere
Servicenummer. Ausschachtungsarbeiten im näheren Bereich von Kabeln und Rohrleitungen sind 30 cm um die Leitung grundsätzlich von Hand
auszuführen. Beachten Sie das Informationsblatt „Schutz von Kabel, Rohr- und elektrische Freileitungen“ sowie die gültigen Unfallverhütungs-
vorschriften. Für die schuldhafte Beschädigung haftet der Verursacher.
 

Störungsrufnummer
Servicenummer

Die Netzauskunft wurde automatisch aus dem geographischen Informationssystem der Netze BW GmbH
Datum:

53
86

46
5,

61

32534519,78

53
86

58
4,

08

32534717,34

Strom
20240220_0009_V01

Kirchheim unter Teck
Kirchheim

Mitte

Achtung Mittelspannungskabel! Beachten Sie die Information für Bauunternehmen

0800 3629-477
siehe Anschreiben generiert. 20.02.2024



Netzauskunft: Bestand
Vorgangsnr:
Gebiet:

Gemeinde:
Gemarkung:

 
Hinweis: Telekommunikation ist nicht in Sparte Strom enthalten. Siehe Auskunft Seite 2.
 

 
Unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten ist die Aktualität des vorliegenden Planausschnitts zu überprüfen. Das Abgreifen von Maßen aus dem
Plan ist unzulässig. Die Sicherung von Leitungen bzw. eine evtl. Abschaltung ist rechtzeitig abzustimmen. Bitte wenden Sie sich dazu an unsere
Servicenummer. Ausschachtungsarbeiten im näheren Bereich von Kabeln und Rohrleitungen sind 30 cm um die Leitung grundsätzlich von Hand
auszuführen. Beachten Sie das Informationsblatt „Schutz von Kabel, Rohr- und elektrische Freileitungen“ sowie die gültigen Unfallverhütungs-
vorschriften. Für die schuldhafte Beschädigung haftet der Verursacher.
 

Störungsrufnummer
Servicenummer

Die Netzauskunft wurde automatisch aus dem geographischen Informationssystem der Netze BW GmbH
Datum:

53
86

46
5,

61

32534519,78

53
86

58
4,

08

32534717,34

FTTX
20240220_0009_V01

Kirchheim unter Teck
Kirchheim

Mitte

0800 3629-477
siehe Anschreiben generiert. 20.02.2024



Netzauskunft: Bestand
Vorgangsnr:
Gebiet:

Gemeinde:
Gemarkung:

 
Hinweis: Telekommunikation ist nicht in Sparte Strom enthalten. Siehe Auskunft Seite 2.
 

 
Unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten ist die Aktualität des vorliegenden Planausschnitts zu überprüfen. Das Abgreifen von Maßen aus dem
Plan ist unzulässig. Die Sicherung von Leitungen bzw. eine evtl. Abschaltung ist rechtzeitig abzustimmen. Bitte wenden Sie sich dazu an unsere
Servicenummer. Ausschachtungsarbeiten im näheren Bereich von Kabeln und Rohrleitungen sind 30 cm um die Leitung grundsätzlich von Hand
auszuführen. Beachten Sie das Informationsblatt „Schutz von Kabel, Rohr- und elektrische Freileitungen“ sowie die gültigen Unfallverhütungs-
vorschriften. Für die schuldhafte Beschädigung haftet der Verursacher.
 

Störungsrufnummer
Servicenummer

Die Netzauskunft wurde automatisch aus dem geographischen Informationssystem der Netze BW GmbH
Datum:

53
86

46
5,

61

32534519,78

53
86

58
4,

08

32534717,34

Nahwaerme
20240220_0009_V01

Kirchheim unter Teck
Kirchheim

Mitte

0711 289-44444
siehe Anschreiben generiert. 20.02.2024



Netzauskunft: Bestand
Vorgangsnr:
Gebiet:

Gemeinde:
Gemarkung:

 
Hinweis: Telekommunikation ist nicht in Sparte Strom enthalten. Siehe Auskunft Seite 2.
 

 
Unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten ist die Aktualität des vorliegenden Planausschnitts zu überprüfen. Das Abgreifen von Maßen aus dem
Plan ist unzulässig. Die Sicherung von Leitungen bzw. eine evtl. Abschaltung ist rechtzeitig abzustimmen. Bitte wenden Sie sich dazu an unsere
Servicenummer. Ausschachtungsarbeiten im näheren Bereich von Kabeln und Rohrleitungen sind 30 cm um die Leitung grundsätzlich von Hand
auszuführen. Beachten Sie das Informationsblatt „Schutz von Kabel, Rohr- und elektrische Freileitungen“ sowie die gültigen Unfallverhütungs-
vorschriften. Für die schuldhafte Beschädigung haftet der Verursacher.
 

Störungsrufnummer
Servicenummer

Die Netzauskunft wurde automatisch aus dem geographischen Informationssystem der Netze BW GmbH
Datum:

53
86

46
5,

61

32534519,78

53
86

58
4,

08

32534717,34

Gas+KKS
20240220_0009_V01

Kirchheim unter Teck
Kirchheim

Mitte

Achtung Gashochdruckleitung! Stellungnahme einholen! Schriftliche Arbeitsfreigabe durch Netze BW erforderlich!

0800 3629-447
siehe Anschreiben generiert. 20.02.2024



Netzauskunft: Bestand
Vorgangsnr:
Gebiet:

Gemeinde:
Gemarkung:

 
Hinweis: Telekommunikation ist nicht in Sparte Strom enthalten. Siehe Auskunft Seite 2.
 

 
Unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten ist die Aktualität des vorliegenden Planausschnitts zu überprüfen. Das Abgreifen von Maßen aus dem
Plan ist unzulässig. Die Sicherung von Leitungen bzw. eine evtl. Abschaltung ist rechtzeitig abzustimmen. Bitte wenden Sie sich dazu an unsere
Servicenummer. Ausschachtungsarbeiten im näheren Bereich von Kabeln und Rohrleitungen sind 30 cm um die Leitung grundsätzlich von Hand
auszuführen. Beachten Sie das Informationsblatt „Schutz von Kabel, Rohr- und elektrische Freileitungen“ sowie die gültigen Unfallverhütungs-
vorschriften. Für die schuldhafte Beschädigung haftet der Verursacher.
 

Störungsrufnummer
Servicenummer

Die Netzauskunft wurde automatisch aus dem geographischen Informationssystem der Netze BW GmbH
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Fernwaerme
20240220_0009_V01

Kirchheim unter Teck
Kirchheim

Mitte

0711 289-44444
siehe Anschreiben im Auftrag der EnBW Energie Baden-Württemberg AG generiert. 20.02.2024
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